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Daniel Hitz

Es ist ein gewichtiger Entscheid,
den das Baurekursgericht diese
Woche gefällt hat.Auf 164 Seiten
erklärt es in allen juristischen
und geologischen Details, wes-
halb der Kanton Zürich die See-
grundsanierung vor dem Che-
mieareal Uetikon nicht wie ge-
plant verwirklichen kann.

Der Kanton wollte einen Teil
des mit Schadstoffen belasteten
Seegrunds mit Kies überschüt-
ten, statt das kontaminierte Ma-
terial aus dem Zürichsee zu ho-
len. Das Gericht urteilt nun: Der
Kanton habe seine Entscheidung
aufgrund einer «ungenügenden
Sachverhaltsabklärung» getrof-
fen. Er muss deshalb nochmals
über die Bücher. Das Urteil dürf-
te weitreichende Konsequenzen
haben.

Kanton änderte Strategie
im Verlauf der Planung
Doch von Anfang an: Auf dem
Areal der ehemaligen Chemie-
fabrik sollen ein neuer Ortsteil
inklusive Kantons- und Berufs-
fachschule sowie ein Park ent-
stehen. Weil die Fabrik jedoch
während fast zweier Jahrhun-
derte Schwefelsäure und Dün-
ger produziert hatte, sind Bo-
den und SeegrundmitArsen,Blei
und teils radioaktivem Material
belastet.Wasmit den Schadstof-
fen an Land passiert, ist noch un-
klar. Im Wasser hingegen hatte
der Kanton bereits eine Strate-
gie, die sich im Verlauf der Pla-
nung änderte.

Ursprünglich wollte die kan-
tonale Baudirektion alle Schad-
stoffe im Seemit einem riesigen
Sauger entfernen. 80 Prozent
des belasteten Gebiets sind denn
letztes Jahr auch auf dieseWeise
abgesaugtworden.Weil die Bau-
direktion aber bemerkte, dass die
Altlasten in Ufernähewesentlich
tiefer im Seegrund liegen als die
einst angenommenen 1,5 Meter,
hat sie neue Varianten geprüft.
Sie hat sich entschieden, dass die
Fläche entlang des Ufers mit ei-

ner 60 Zentimeter dicken Schicht
Kies überschüttet wird.

DiesenTeil des belastetenMa-
terials zu entfernen, könnte ge-
mäss Kanton zu «schwer kalku-
lierbaren Risiken» führen, wie
beispielsweise zur Instabilität
der Ufermauer. Diesen Teil im
Boden zu lassen, sei daher be-
züglich Risiken «verhältnismäs-
siger», da fürMenschen und das
Trinkwasser keine Gefahr be-
stehe.

Das rief die Gruppierung
«Lobby für Uetikon» auf den

Plan. Er bemängelt, dass die
angeblich hohen Schadstoff-
konzentrationen in den tiefe-
ren Schichten nicht belegt sei-
en, und will, dass das gesamte
belastete Material aus dem See
kommt. Mehrere Mitglieder ha-
ben deshalb den Rekurs einge-
reicht, der zum aktuellen Ge-
richtsurteil führte.

Bisherige Bohrungen
reichen nicht
Der Entscheid des Baurekurs-
gerichts liegt dieser Redaktion

vor. Das Gericht anerkennt zwar,
dass giftiges Material freigelegt
würde,wenn der Kanton nur die
obersten 1,5 Meter im Uferbe-
reich abtragen würde. An wel-
chen Stellen genau der Seegrund
wie tief und stark belastet ist, sei
jedoch unklar. Der Kanton hatte
zwar Bohrungen durchgeführt.
DerenAnalysen sind gemäss Ge-
richt jedoch lückenhaft.

Die Analysen der Bohrungen
würden nämlich lediglich die
Sedimente bis in eine Tiefe von
rund zwei Metern dokumentie-

ren. Die tieferliegenden Ebenen
nicht. Dies mit Ausnahme von
zwei Bohrungen, die laut Gericht
jedoch nur eine «punktuelleAus-
sage liefern».

Wie die Belastung im See-
grund vor dem Chemieareal ge-
nau verteilt ist, sei «in denAkten
nicht rechtsgenügend dokumen-
tiert», urteilt das Gericht und
schickt die Sache an den Kan-
ton zurück.Das Gericht überlässt
es nun diesem,weitere Bohrun-
gen zu tätigen undweitere Daten
zu sammeln. Zudem muss der

Kanton die Gerichtskosten von
40’000 Franken fast vollständig
übernehmen.

Die Baudirektion teilt auf An-
frage mit, dass sie den Ent-
scheid des Baurekursgerichts
zur Kenntnis genommen hat.
«Wir werden uns nun vertieft
damit befassen und anschlies-
send darüber befinden, ob der
Entscheid weitergezogen wird
oder nicht», sagt Medienspre-
cher Markus Pfanner.

«Verzögerung auf
unbestimmte Zeit»
Auf die grundsätzliche Umnut-
zung des Areals habe der Ent-
scheid keinen Einfluss. Aber:
«Durch den Rekurs verzö-
gert sich die Realisierung eines
Teils des öffentlichen Seeufer-
parks auf unbestimmte Zeit»,
sagt Pfanner. Zudem sei nicht
auszuschliessen, dass auch der
Bau der Schulgebäude für rund
2000 Kantons- und Berufsschü-
lerverzögertwird.Vorgesehenge-
wesen wäre eine Eröffnung von
Schule und Park im Jahr 2031.

Zu Verzögerungen an Land
könnte es nun kommen, weil
sich die Baustelleninstallatio-
nen für die Schulbauten und die
Seegrundsanierung dereinst in
die Quere kommen könnten.
Der Kanton suche dafür jedoch
Lösungen.

Freude herrscht derweil bei
den Rekurrenten. «Das ist ein
wegweisenderEntscheid, der die
Rechte der Bevölkerung um den
Zürichsee hochhält», schreibt
die «Lobby fürUetikon» in einer
Mitteilung.Das schreibt sie auch,
weil dieMitglieder der Lobby als
Kläger zugelassen wurden, weil
sie gemäss Gericht als Konsu-
menten von Trinkwasser dazu
berechtigt sind. Gemäss Lobby
sei es dank des Entscheids jetzt
möglich, «zeitnah eine nachhal-
tige, auf Fakten gestützte Lösung
für die Entfernung der belas-
teten Sedimente im See zu fin-
den». So würden Seeuferpark
und Kantonsschule nicht weiter
verzögert.

Gericht pfeift Kanton im Streit
umAltlasten im Zürichsee zurück
Entscheid zu Chemieareal Uetikon Die Baudirektion wollte Schadstoffe im Seegrund belassen.
Das Baurekursgericht bemängelt nun: Der Kanton hat dafür zu wenig Messdaten gesammelt. Das Urteil hat Tragweite.

Während der Kanton einen Teil der Schadstoffe im Seegrund vor dem Chemieareal Uetikon schon entfernt hat, wollte er jene im Uferbereich im
See lassen. Das Gericht sieht das kritisch. Foto: Michael Trost
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Wenn kommendeWoche dieAb-
stimmungsunterlagen für den
Urnengang vom 24. November
in dieHaushalte vonThalwil flat-
tern, dürften diese die eine oder
andere Frage auslösen.Denn auf
einemTeil davon – demCouvert
für die Stimmzettel – prangt das
Logo der Stadt Winterthur. Wie
konnte das passieren?

DasAbstimmungsmaterial für
Stimmbürgerinnen und Stimm-
bürger lässt die Gemeinde Thal-
wil von den Informatikdiensten
Winterthur (IDW) aufbereiten
und verpacken. Die IDW über-
nehmen diese Dienstleistung seit
mehreren Jahren zuverlässig,wie
die Gemeinde Thalwil auf ihrer
Website mitteilt.

Wie die IDW die Gemeinde
Thalwil am 24. Oktober infor-

mierten, wurden bei der Verpa-
ckung der aktuellen Abstim-
mungsunterlagen versehentlich
Stimmzettelcouverts mit dem
Logo der Stadt Winterthur bei-
gelegt – normalerweise sind es
neutrale Umschläge, ohne Logo.

Zum erstenMal
ChristianManser leitet die Infor-
matikdienste der Stadt Winter-
thur, zu denen auch das Druck-
zentrum gehört. Er sagt: «Der
Fehler ist beim Bedienen der
Verpackungsmaschine passiert.»
Dabei wurden Stimmzettelcou-
verts mit dem Logo der Stadt
Winterthur und neutrale Cou-
verts verwechselt. Dies geschah,
obwohl lautManser alleArbeits-
schritte nach dem «Sechsaugen-
prinzip» erledigt werden. Das

bedeutet, dass drei Personen
aufpassen, ob alles gemäss Vor-
schrift abläuft, und dies auch
kontrollieren.

Dass es trotzdem zu einem
Fehler kam, sei ärgerlich. «So
etwas darf bei einem ‹Null-
toleranzgeschäft›, wie es Ab-
stimmungen sind, nicht vor-
kommen», sagt Manser. Seines
Wissens sei derselbe Fehler
den Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern des Druckzentrums
bisher noch nie passiert. Man
werde Massnahmen ergreifen,
um sicherzustellen, dass es
keine weiteren Verwechslun-
gen gebe.

Das Druckzentrum der Stadt
Winterthur verpackt neben den
Abstimmungsunterlagen für
Winterthur auch die Unterla-

gen für 33 weitere Gemeinden
im Kanton. Darunter Adliswil,
Herrliberg, Horgen, Kilchberg,
Männedorf, Richterswil, Thal-
wil und Zollikon. Betroffen vom
Fehler sind laut Christian Man-
ser jedoch längst nicht alle Ge-
meinden, sondern nur «eine gute
Handvoll». Die genaue Zahl der
betroffenen Gemeinden will
Manser nicht bekannt geben.
Die Kommunikation obliege den
jeweiligen Gemeinden.

Acht Gemeinden betroffen
Ein Blick auf die 33Websites der
potenziell betroffenen Gemein-
den zeigt, dass sieben Gemein-
den in einer ähnlichen Lage
sindwieThalwil: Egg, Fällanden,
Fehraltorf, Grüningen, Männe-
dorf, Regensdorf und Russikon.

Zum Zeitpunkt, als der Feh-
ler entdeckt wurde, waren die
Stimmzettelcouverts der sieben
Gemeinden bereits in die adres-
sierten Couverts mit allen Ab-
stimmungsunterlagen verpackt
und der Post übergeben. Da der
Beschriftungsfehler lediglich
das Couvert für die Stimmzet-
tel betrifft, hat der Fehler keine
Auswirkungen auf das Stimm-
recht derStimmbürgerinnen und
Stimmbürger. Die ausgefüllten
Stimmzettel können in das irr-
tümlicherweise mit dem Logo
der Stadt Winterthur versehene
Couvert gelegt und gemeinsam
mit demunterzeichneten Stimm-
rechtsausweis an die jeweilige
Gemeinde gesandt werden.

Sibylle Saxer und David Herter

Pannemit Stimmzettel-Couvert
Urnengang vom 24. November In mehreren Gemeinden prangt auf dem Couvert für die Stimmzettel
fälschlicherweise das Logo vonWinterthur. Am Zürichsee sind zwei Gemeinden betroffen.
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